
Stadtverwaltung Speyer      Sachbearbeiterin: 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Große Himmelsgasse 10      
67346 Speyer      

Frau Unger-Humm 
Zimmer: 113 
Tel.: 06232/ 14-2337 

 Fax:06232/ 14-2657 

Merkblatt zur Beantragung einer Erlaubnis/Bestätigung nach: 

o § 33 c GewO - Spielgeräteaufstellererlaubnis 

o § 33 c Abs. 3 GewO – Geeignetheitsbestätigung 

o § 34 c GewO - Maklererlaubnis 

o § 55 GewO – Reisegewerbekarte 

o ___________________________________________

Benötigte Unterlagen zur Erlaubnis-, Bestätigungserteilung: 

� Führungszeugnis, Belegart 0, (nicht älter als 3 Monate) des Antragstellers/ Geschäftsführers zur

Vorlage bei der Behörde für gewerbliche Zwecke

(zu beantragen bei der zuständigen Gemeinde- Stadtverwaltung (Bürgerbüro) unter Vorlage des
Personalausweises und einer Gebühr von 13 €)

� Gewerbezentralregisterauszug, Belegart 9, (nicht älter als 3 Monate) für gewerbliche Zwecke

(z.B.: Zweck der beantragten Erlaubnis)

(zu beantragen bei der zuständigen Gemeinde- Stadtverwaltung (Bürgerbüro) unter Vorlage des
Personalausweises und einer Gebühr von 13 €)

� Unbedenklichkeitsbescheinigung des Antragstellers/Geschäftsführers in

Steuersachen (einzuholen beim zuständigen Finanzamt)

� Unbedenklichkeitsbescheinigung des Antragstellers/Geschäftsführers in Sachen

Zahlungsrückständen der Stadt – Gemeindekasse

(bei Wohnsitz/Betriebssitz Speyer, einzuholen bei der  Stadtkasse Speyer, Alte Münze: Maximilianstr. 90)

� Bescheinigung des zuständigen Amtsgericht, dass keine Eintragungen in die Schuldnerliste

bestehen (bei Wohnsitz/Betriebssitz Speyer, einzuholen beim Amtsgericht Speyer, Wormserstr. 43)

� Bescheinigung des zuständigen Insolvenzgericht, dass kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde

(bei Wohnsitz/Betriebssitz Speyer, einzuholen beim Amtsgericht Ludwigshafen, Wittelsbacherstr. 10)

� Handelsregisterauszug bei eingetragenen Firmen (HRA oder HRB)

/Gesellschaftervertrag (wenn die Firma noch nicht eingetragen wurde)

Beachte: 

Erst nach Vorliegen aller benötigten Unterlagen kann über die Erlaubnis/Bestätigung 
entschieden werden. 

 


